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Seit April 1999 bilden die Verordnung über die Einsatzkostenversicherung 
der Gemeinden bei Katastrophen und in Notlagen (EKV) und die Stiftungs- 
urkunde sowie das Kantonale Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz 
(KBZG) die massgebenden Grundlagen unseres Handelns. In all den Jahren 
gab es intensivere und ruhigere Zeiten für unsere Stiftung. Das Jahr 2017 
schliesst sich nahtlos an die letzten Jahre an, in denen wir kaum grosse Scha-
denereignisse zu beklagen hatten.

Selbstredend spielten in den wenigen Fällen erneut das Prinzip der Soli-
darität sowie die rasche und unbürokratische Hilfe an die Gemeinden eine  
wichtige Rolle, wie es in den Zielsetzungen der Einsatzkostenversicherung 
festgeschrieben ist. Aus Sicht der betroffenen Gemeinden mögen die Abklä-
rungen und Überprüfungen nach Eingang der Rechnungen eine gewisse Zeit 
in Anspruch nehmen. Wir sind dies den anderen (zahlenden) Gemeinden wie 
den Anspruch stellenden schuldig. Oft ist es für unsere Experten nicht einfach, 
auf den ersten Blick zu erkennen, welche Kosten dem eigentlichen Stiftungs-
zweck entsprechen und wo es sich um Präventivmassnahmen für spätere Fälle 
handelt. Die genauen Beurteilungen dienen letztlich auch der Rechtsgleichheit 
und dem Schutz der Anspruchsberechtigten. 

Ob uns nach einem Unwetter jeweils alle Ereignisse gemeldet werden, ist nicht 
100%ig sicher. Oft handelt es sich nicht um eine ausserordentliche Lage, oder 
die Kosten liegen voraussichtlich unter dem Selbstbehalt. Eine Gesuchsein- 
gabe kann sich unter Umständen trotzdem lohnen oder zumindest eine tele-
fonische Anfrage bei der Geschäftsstelle. Mit dem Verzicht auf die Jahresbei- 
träge der Gemeinden (bereits zum sechsten Mal in Folge) haben wir auch 
der Zielsetzung nach möglichst geringer finanzieller Belastung der Gemein-
den nachgelebt. Andererseits machten wir in Einzelfällen von der Möglichkeit  
Gebrauch, betroffenen Gemeinden Akontozahlungen auszurichten.

Das Kürzel EKV ist vielen kein Begriff. Das hat seine guten und vielleicht auch 
seine nachteiligen Seiten. Gut sicher im Sinne, dass wir mangels grosser Schä-
den kaum Hilfe anbieten und in Erscheinung treten mussten, schwieriger viel-
leicht dann, wenn wir dereinst bei den Gemeindebehörden wieder anklopfen 
und unsere rechtmässigen Jahresbeiträge einfordern werden.

Sucht man in Wikipedia nach EKV, findet man lustige Dinge wie Einkaufsvolu-
men oder Ersatzkassenvertrag, aber auch eine jugoslawische Rockband oder 
eine elektrische Kleinbahn der Region Hamburg, welche ihren Betrieb zwar 
einstellte, aber just im Jahre 1999 ihr Kleinbahnmuseum erhielt. Womit sich 
der Kreis wieder schliesst. Doch googeln Sie selbst einmal.

Wie dem auch immer sei: Gut, dass es die EKV – unsere EKV – gibt. Besser, 
wenn man sie nicht braucht.

Beat Giauque, Präsident
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2.1  Rechtsform und Stiftungszweck

Unter dem Namen Stiftung Einsatzkostenversicherung der Gemeinden in 
ausserordentlichen Lagen besteht mit Sitz in Ittigen eine Stiftung im Sinne 
von Art. 80 ff. des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs. Sie bezweckt als Ver- 
sicherung die Beschaffung, die Verwaltung und die Auszahlung von Mitteln  
zur Deckung von Einsatzkosten der Gemeinden in ausserordentlichen Lagen  
gemäss den dafür geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Kantons Bern.

2.2  Massgebende Grundlagen

• Stiftungsurkunde vom 8. April 1999
• Kantonales Bevölkerungsschutz- und Zivilschutzgesetz KBZG (BSG 521.1)
•  Verordnung über die Einsatzkostenversicherung der Gemeinden bei Kata-

strophen und in Notlagen (BSG 521.14 Einsatzkostenverordnung, EKV)

2.3  Versicherte Leistungen

Art. 4 Verordnung
Versicherte Leistungen
1  Versichert sind die Einsatzkosten der Gemeinden bei Katastrophen und in 

Notlagen für (Einleitungssatz Fassung vom 27. 10. 2004)
a die Schadenbekämpfung; 
b die Sofortmassnahmen zur Verhütung weiterer Schäden;  
c die behelfsmässige Sicherstellung der überlebenswichtigen Infrastrukturen; 
d  die Räumungsarbeiten, soweit sie für die Tätigkeiten gemäss den  

Buchstaben a bis c unmittelbar erforderlich sind.  
(Fassung vom 27.10.2004)

2 Versichert sind nur die den Gemeinden verbleibenden Nettokosten.
3 Es besteht ein Rechtsanspruch auf Versicherungsleistungen.
4  Nicht unter die Versicherungsdeckung fallen die Kosten für die Instand- 

stellung, die Prävention sowie allfällige Kulturschäden.
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3.1  Stiftungsrat

Der vom Regierungsrat am 13. August 2014 gewählte Stiftungsrat setzt sich 
wie folgt zusammen:
• Giauque Beat, von Plateau de Diesse, in Ittigen, Jurastrasse 75, Präsident
• Markwalder Iris, von Langnau a.A., in Ipsach, Solermattweg 5, Vizepräsidentin
• Flück Peter, von Brienz, in Interlaken, zum Silberhorn, Mitglied
• Kohler Ernst, von Lützelflüh, in Trub, Sägegasse 41, Mitglied
• Matti Roland, von Saanen, in La Neuveville, Route du Château 89, Mitglied
•  Messerli Paul, von Längenbühl, in Kirchdorf, Weiermatt 10, Mitglied
•  von Flüe Hanspeter, von Sachseln, in Bern, Papiermühlestrasse 17, Mitglied

3.2 Ausschuss des Stiftungsrats

Er besteht aus drei Mitgliedern:
•  Giauque Beat, Präsident des Stiftungsrats, von Amtes wegen
•  Markwalder Iris
•  Messerli Paul 

3.3  Geschäftsstelle

Geschäftsstelle der Stiftung ist die Gebäudeversicherung Bern (GVB):
•  Lerf Patrick, GVB, Papiermühlestrasse 130, Ittigen, Geschäftsführer
•  Ryf André, GVB, Papiermühlestrasse 130, Ittigen, Mitglied
•  Murgotti Adriana, GVB, Papiermühlestrasse 130, Ittigen, Sekretariat
•  Schär Andrea, GVB, Papiermühlestrasse 130, Ittigen, Sekretariat

3.4  Rekurskommission

Die Rekurskommission bilden:
•  Fahrländer Karl Ludwig, Dr. iur. Fürsprecher, Helvetiastrasse 5, 3005 Bern
•  Keller Samuel, Fürsprecher, Talmoosstrasse 1A, 3063 Ittigen
•  Lemann Samuel, Rechtsanwalt, Speichergasse 5, Postfach, 3001 Bern

3.5  Revisionsstelle

Als Revisionsstelle amtet die KPMG AG mit Sitz in Zürich.

3.6  Aufsichtsbehörde

Mit Verfügung vom 4. November 1999 wurde die Stiftung der Aufsicht des 
Amtes für Sozialversicherung und Stiftungsaufsicht des Kantons Bern (ASVS) 
unterstellt. 
(Ab 1.1. 2012: Bernische BVG- und Stiftungsaufsicht [BBSA])
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Im Jahr 2017 wurden wir glücklicherweise vor grösseren Schadenereignissen 
bewahrt. Insgesamt wurden 2 Gesuche eingereicht, welche beide abschlies-
send beurteilt werden konnten.

25. April 2017

Sitzung des Ausschusses des Stiftungsrats: 
 – Vorbereitung der Sitzung des Stiftungsrats

9. Mai 2017

Sitzung des Stiftungsrats / Geschäfte:
 – Geschäftsbericht 2016
 – Rechnung 2016 / Revisionsbericht
 – Performance der Anlagen
 – Genehmigung Gesuch Gemeinde Oberwil i.S. (Unwetter Juni 2016)

14. November 2017

Sitzung des Ausschusses des Stiftungsrats 
 – Vorbereitung der Sitzung des Stiftungsrats 

19. Dezember 2017

Sitzung des Stiftungsrats / Geschäfte:
 – Finanzplan, provisorische Rechnung 2017 und Budget 2018
 – Gemeindebeiträge im Jahr 2018: einmalig nicht einfordern
 – Performance der Anlagen per 30.9.2017
 – Gesuch Gemeinde Hasliberg (Unwetter August 2016) in Prüfung
 –  Genehmigung des Gesuchs der Gemeinde Rohrbachgraben (Unwetter  

Mai 2017)
 –  Ablehnung des Gesuchs der Gemeinde Rohrbach (Unwetter Mai 2017,  

innerhalb des Selbstbehalts)
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5.1  Leistungen der Stiftung

Folgende Zahlungen wurden im Jahr 2017 durch die Stiftung vorgenommen:

•  Hasliberg (Unwetter August 2016) 
Vorschusszahlung für Sofortmassnahmen (17.1. 2017) CHF 100 000.00 

• Oberwil i.S. (Unwetter Juni 2016)
Bruttobetrag gemäss Kostenzusammenstellung CHF 223 612.45
Abzüglich nicht EKV-berechtigte Kosten CHF – 88 138.50
Zwischentotal (EKV-berechtigt) CHF 135 473.95
Selbstbehalt CHF – 15 750.00
Bereits geleistete Teilzahlung CHF – 100 000.00
Nettoentschädigung der Stiftung EKV (11.7.2017) CHF 19 723.95

Per 31. Dezember 2017 waren im Zusammenhang mit den Unwettern im  
August 2016 noch diverse Gesuche hängig. Für diese Fälle wurden in der  
Jahresrechnung 379 000 CHF zurückgestellt.
Weitere Gemeinden haben schriftlich oder telefonisch Anfragen bezüglich 
Vergütungen der EKV gestellt. Diese Anliegen mussten alle abgelehnt werden, 
da das Schadenvolumen im Verhältnis zum Selbstbehalt zu klein war oder das 
Schadenereignis nicht der Verordnung der EKV entsprach.

5.2  Rechnungsergebnis 2017

Die Stiftung EKV schliesst im Geschäftsjahr 2017 mit einem Gewinn von 
971 246 CHF ab und verfügt über ein Stiftungskapital von 11 863 079 CHF.

5.3  Rendite

Das angelegte Kapital verzeichnete im Berichtsjahr einen nicht realisierten 
Buchgewinn von 7,97%. 
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6.1 Der Stiftungsrat dankt

•  den Gemeinden für ihr Wohlwollen und ihre Unterstützung;
•   der Gebäudeversicherung Bern für die Führung der Geschäftsstelle und  

die fachgerechte Prüfung der eingegangenen Beitragsgesuche durch  
André Ryf und Fabian Stöcklin.
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Bilanz in CHF 31.12.2017 31.12.2016

Aktiven

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel 633 314 296 247

Forderungen 16 063 27 883

Aktive Rechnungsabgrenzung 0 0

Total Umlaufvermögen 649 377 324 130

Anlagevermögen

Finanzanlagen 12 888 043 12 404 497

Total Anlagevermögen 12 888 043 12 404 497

Total Aktiven 13 537 420 12 728 627

Bilanz in CHF 31.12.2017 31.12.2016

Passiven

Fremdkapital

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 0 5 471

Reglementarische Rückstellungen 1 288 804 1 240 450

Passive Rechnungsabgrenzungen 385 536 590 873

Total Fremdkapital 1 674 340 1 836 794

Stiftungskapital

Stand 1.1. 10 891 833 11 083 895

Zunahme / Abnahme 971 246 – 192 062

Stand 31.12. 11 863 079 10 891 833

Total Stiftungskapital 11 863 079 10 891 833

Total Passiven 13 537 420 12 728 627

Erfolgsrechnung in CHF
2017  

(1.1.–31.12.)
2016  

(1.1.–31.12.)

Ertrag

Beiträge Gemeinden 0 0

Finanzergebnis 994 416 520 747

Total Ertrag 994 416 520 747

Aufwand

Entschädigung Ereignisse 85 513 – 616 204

Verwaltungsaufwand – 60 328 – 71 037

Bildung reglementarische Rückstellungen – 48 355 – 25 568

Total Aufwand – 23 170 – 712 809

Jahresgewinn 971 246 – 192 062
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10 8 Erläuterungen zur Bilanz und zur Erfolgsrechnung

Erläuterungen
8.1 Erläuterungen zur Bilanz

Die Aktivseite der Bilanz setzt sich aus dem Umlaufvermögen von 649 377 CHF 
und dem Anlagevermögen von 12 888 043 CHF zusammen. Im Umlaufvermö-
gen sind die flüssigen Mittel, die Forderungen gegenüber der Eidgenössischen 
Steuerverwaltung (Verrechnungssteuer) und die aktiven Rechnungsabgren-
zungen (Marchzins) enthalten. Das Anlagevermögen besteht aus Obligationen 
und Aktienfonds. Da die Sicherheit bei der Anlagestrategie erste Priorität hat, 
werden Schuldner erstklassiger Qualität bevorzugt. Die Bewertung erfolgt auf-
grund des Anlagereglements vom 1. Dezember 2015.

Auf der Passivseite der Bilanz stehen die reglementarischen Rückstellungen 
von 1 288 804  CHF, die passiven Rechnungsabgrenzungen für pendente  
Schadenfälle von 385 536 CHF und das Stiftungskapital von 11 863 079 CHF 
zu Buche.

8.2 Erläuterungen zur Erfolgsrechnung

Die Stiftung EKV schliesst im Jahr 2017 mit einem Gewinn von 971 246 CHF ab.

Die Ertragsseite umfasst das Finanzergebnis von 994 416 CHF.

Aufgrund zu hoher passiver Rechnungsabgrenzungen im Vorjahr und tieferer 
definitiver Leistungen resultierte auf der Aufwandseite ein positiver Betrag an 
die Gemeinden von 85 513 CHF. Der Verwaltungsaufwand von 60 328 CHF 
setzt sich aus der Entschädigung an die Gebäudeversicherung Bern, den Ent-
schädigungen an die Stiftungsräte, den Kosten für die Revisionsgesellschaft 
und diversen Büroaufwendungen zusammen. 

Zudem wurden aufgrund der Richtlinie im Anlagereglement die reglementari-
schen Rückstellungen um 48 355 CHF erhöht.



Bericht der Revisionsstelle zur eingeschränkten Revision an den Stiftungsrat der

Stiftung Einsatzkostenversicherung der Gemeinden in ausserordentlichen Lagen, 
Ittigen

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
der Stiftung Einsatzkostenversicherung der Gemeinden in ausserordentlichen Lagen für 
das am 31. Dezember 2017 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. 
 
Für die Jahresrechnung ist der Stiftungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe da-
rin besteht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen 
Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. 
Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaus-
sagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst 
hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen 
angemessene Detailprüfungen der bei der geprüften Einheit vorhandenen Unterlagen. 
Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems 
sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Hand-
lungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir 
schliessen müssten, dass die Jahresrechnung nicht Gesetz, Stiftungsurkunde und 
Reglement entspricht. 

KPMG AG

Oliver Windhör Hieronymus T. Dormann
Zugelassener Revisionsexperte Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor

Zürich, 19. Februar 2018

Beilage:
– Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) 
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Stiftung
Einsatzkostenversicherung  
der Gemeinden 
in ausserordentlichen Lagen

ekv@gvb.ch
www.ekv-bern.ch

Geschäftsstelle:
Gebäudeversicherung Bern (GVB)
Papiermühlestrasse 130
Postfach
3063 Ittigen

Telefon 031 925 11 11
Telefax 031 925 12 22
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